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Die Abgeordneten zum Nationalrat Wabl, Freunde und Freundin­

nen haben am 29. Juni 1994 an mich eine schriftliche Anfrage 

mit der Nr. 6855/J betreffend toxische Verpackungsbestandtei­
le (Flaschenkapseln) an Wein- und Sekt flaschen gerichtet. Auf 

die - aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit - in Kopie 

beigeschlossene Anfrage beehre ich mich, folgendes mitzutei­
len: 

Einleitend mächte ich darauf hinweisen, daß die in der Anfra­

ge als Beilage angeführten Bleikapseln nicht beigelegen sind. 

Eine Rückfrage in der Kanzlei des Nationalratspräsidenten hat 

ergeben, daß auch dort die Beilage nicht vorhanden ist. 

Grundsätzlich ist anzumerken, daß bei Sektflaschen Korken und 

Flaschenhals üblicherweise entweder mit einer Aluminiumfolie 

oder mit einer Verbundfolie (z.B. Polyethylen-Aluminium) 

umhüllt sind. Flaschenkapseln aus Blei werden (und wurden) in 

der Regel bei der Sektabfüllung nicht verwendet. 
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Im Bereich der höherpreisigen Qualitätsweine fanden solche 

Bleiflaschenkapseln bis vor kurzem noch Anwendung. 
Aufgrund der Verordnung (EWG) Nr. 2392/89, geändert u.a. mit 

Nrn. 2356/91, 3895/91, 3897/91, 3698/91 und 2333/92, welche 

die Verwendung bleihaItiger Verschlußkapseln für Behältnisse, 

in denen Wein, Traubenmost, Likörwein, Perlwein sowie Schaum­

wein in den Handel gebracht werden, mit 1. Jänner 1993 ver­

bieten, werden solche bleihaltige Flaschenkapseln von den 

meisten europäischen Flaschenkapselproduzenten nicht mehr 

erzeugt. So hat auch der einzige österreichische Hersteller 

mit Jänner 1993 seine Bleikapselproduktion eingestellt. 

Im Beitrittsvertrag Österreichs zur EU wurde in Abweichung 
von den oben zitierten Verordnungen folgendes festgelegt: 

"Die Weine, Schaumweine und Schaumweine mit zugesetzter Koh­

lensäure sowie Traubenmoste, die sich im Hoheitsgebiet Öster­

reichs befinden und die entsprechend den vor dem 1. März 1995 

geltenden österreichischen Vorschriften bezeichnet und ge­

stellt wurden, können bis zur Erschöpfung der Lagerbestände 

vermarktet werden". 

Derzeit finden Flaschenkapseln aus Aluminium, Verbundstoff, 
Kunststoff und (in zunehmendem Maße) aus Papier Anwendung. 

Teilweise wurden die Bleikapseln auch durch Flaschenkapseln 

aus reinem zinn ersetzt. Möglicherweise werden solche Zinn­

kapseln (oder auch die Folien aus Verbundmaterial, auf Sekt­

flaschen) oftmals als für bleihaltig gehalten. 

Der Handel und Vertrieb von Flaschen sowie deren Verschlüsse 

fallen nicht in den Zuständigkeitsbereich meines Ressorts. 
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Die Bewertung toxischer Wirkungen fällt im gegebenen 

Zusammenhang in den Zuständigkeitsbereich des Bundesministers 

für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz. 

Ja. 

Die derzeit noch vereinzelt anfallenden Bleikapseln werden 

im Zuge der Aufbereitung des Altglases aussortiert, da groß­

teils Reste auf den Flaschenhälsen verbleiben. 

Ursprünglich bot sich das leicht zu formende Blei für diesen 

Zweck an. Erst die Verwendung von gleichermaßen luftdichten 

Kunststoffen ermöglichte den Verzicht auf Metallfolien. Im 

übrigen verweise ich auf die Beantwortung der Fragen 1 und 7. 

Es ist nicht beabsichtigt, ein Verbot von Bleiflaschenkapseln 

zu erlassen, da ein solches seit 1. Jänner 1993 in der EU und 

mit dem Beitritt Österreichs zur EU auch in Österreich gilt. 
Darüberhinaus besteht ein Beschluß des Verbandes der Europäi­

schen Kapselhersteller von 1990, ab Ende 1992 keine Bleikap­

seln mehr herzustellen. 

In der Praxis wird jedoch schon jetzt kein österreichischer 

Wein oder Sekt mit diesen Bleifolien verschlossen. 
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Da Blei als mindergiftig gilt und da Bleikapseln entweder 

lackiert oder bedruckt sind, erscheinen Sofortmaßnahmen nicht 

notwendig. 

Die von Ihnen beschriebenen Kapseln wären selbstverständlich 

über die Problernstoffsarnrnlung zu entsorgen. 
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0/1'1 ··1!l.td~ 8eilal!cn zu den Ste1tolmPmschen ?rot?!.~ 
.... , .. , '. ·':·'~Da.lIales I~\ w. Ge:seu.geowgspenode 

des Abgccm:ineren Wabl, Freunde und Freundinnen 

an die BUMesministerin rur Umwelt. Jugend und Familie 

betreffatd toxische Verpackungsbesmndteiie (Flaschenkapsein) an Wein~ und 
Selaflaschen 

In Österreich werden We:ifl- und Sektflaschen mit Fla.sc;henkapseln versehen. die aus 
lacki.etter und bedruckter Bleifolie bestehen. Außei'dem werden mit derartigen 
Flaschenkapsein verse.'ene Weinrlaschen in Österreich verkauft, auch wenn sie nicht 
in Österreich abgefüllt worden sind. 

Um Ihnen die plastische Wahrnehmung des Problems zu erleichKem. übersenden wir 
in dex- Beilage einige Bleitlaschenkapseln. Eine BI ci fIa.schen kap sei :..at: ein Gewicht 
von etWa fünf bis sechs Gra.'lim. Blei weist .eine erhebliche, vor allem chronische, 
Humantoxizitat auf. Die nervenschädige'i'ide Wirkung dieS!&S Schwermetalls ist 
erwiesen und die erb- und fruchtschädigende (~ratogene) Wirlrung wird als gegeben 
angenommen. 

Als weiches und ~eschmeidjges Metall gelange es bei der direkter. Berührung des 
blan.ke.n Metalls in kleinen. aber toxikologisch relevanten Mengen auf die Haut. Über 
Verletnlngen der Haut sowie insbesondere über das Berühren des Gesichts und der 
Schleimhäute (Mund. Augen. Nase •.. ) mit den Händen wird es in den Körper 
aufgenommen. Weitere Aufnahmewege e:geben SIch durch das Berühren von 
Na.h..l1ngsmitteln (zB Brot) nach dem Öffnen der Weinflasche und duren das Beriiltren 
von Gegenständen. die nachher in den Mune gesteckt werden (wie Besteck. 
Kugelschreiber. Zigate~ten etc). 

Dieser Aufnolhmeweg is[ umso mehr zu beriicksichtlgen. als die Verbraucheriinnen in 
aller Regei nicht davon ausgehen, daß Weinflascilenkapseln aus einem giftigen 
Schwennetall bestehen - vielmehr sind KonsumenrJinn/en wie G2.StrOYlomiepe.rsonal 
meis: d.er Überzeug1JJlg. durch das "strenge osterreichische LclJensmlttclrecht" sei so 
e~ne Gefahr auseesc:llossen uno quasi unmö~lich. En Gefahrenbewu13tseln. aas aazu 
führer. wurde. cl-aß sich die Bt:tr~r'fenen nac~ eiem Öffnen ceranig veroackter Wein· 
oder ~ektrlasct:en die Hände waschen. eXlsnel1 nicht. 

Dies hat bei privaten Endverorauch.eriinne/n auch .tUt Folge, cIa6 sie in aller Regel 
nicht dagegen einschreiten. wenn'· deren Kinder mit eiern . interess311ten und leicht 
verfonnbaren Metall dt:r Flaschenkapsein spielen. dieses abschlecken. kosten und i.n 

6780/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 5 von 7

www.parlament.gv.at



den MU1J'ld nehmetil und. überhaupt eine BleikontamUlation des Kinaernmmers und des 
Spiel:reügs hervorrufen. 

Die umwcl~honend.e E,nYSOrgung der Bleiflasdlenkd.pscln ist ungelöst, 
EntSOY"gmlgshinwense auf den Bleifhschenkallsein flich~ enkhtlich und auch sonst den 
VerbraucherJiruneJn meIn bekißnnt. Es ist davon auszugehen, daß die 
Bleifl~'P~ im Hausmün oder in den Sammclb~te1lll für Altmetall landen. 
Blei Siell~ ein' gefährliches und als Schwermetall nicht abbauhlares Umweltgift dar. 
Beide Exn~~llll~ege sind aus dem Gesichupunld des Mens:hen- und 
Umwcltschutz€S bedenklich und abzuJehnen. Blei enthaltende Prorlukle sind 
gefährliche Abfälle und sind nach dem A WO zu allerem nach dem Grundsatz der 
Abfallvermeidung zu betraChten. 

Während Etiketten auf Lebensmitteln gemäß Verordnung des BMUJF (BGB! 
515/1990) - nchugerweise - mir Farbeit bedruckt sein müssen. die fn~i von toxischen 
Schwermetallen sind. dürfen flaschen kapseln (die nicht unter den Begriff Etikenen 
faU~) derzeit sogar durch und durch aus tox:ischem SchwermetaAl bestehen. 

Bleiflaschenkapseln sind für die Verpackung von Wein oder Seil..": nicnt nötig; sie 
verbessern auch nicht die Qualität des Produktes sondern verschlech~erndieselbe eher. 
indem sie geeignet sind. eine Gesundheitsgefährdung bei KonsumentiinnJen. deren 
Familienangehörigen sowie bei Personen im GastrOnomiebereich herbeizuführen. Bei 
der AbfaUbeseitigung führen sie zu einer - höchst unnötigen - Belastung der Umwelt 
mit Blei. Eine Sammlung zur Wiederverwenung. die erst Z.ur Diskussion stünde. 
wenn die Vermeidung von Bleiilaschenkapseln unmöglich wäre, erscheint überdies als 
praktisch undurchführbar. Aus all diesen Gründen ist ein Verbot von 
VerpaclrungsbeSWldteilen aus Blei als längst überrälIig. 

Die unterfertigten Abgoordneten stellen daher folgende 

1. 

.., -. 

ANJFRAGE: 

Ist Ihnen bekannt. daß Flaschenkapseln auf Wein- und Sektrlaschen. die in 
Österreich in V~kehr gebracht weroen. Blei enthailen? 

Wievie1e mit Bleir1aschenkaoseln versehene Flaschen weraen IhreY' Schäezung 
nach jährlich ir. Österreich in Verkehr gebracht'] 

Ist I~lnen die ges",lncihensschädigende Wirbng einer auch genngen Bleiaufnanmc 
beim Menschen br>...kannr? Ist fhnen insbesondere die embryotOidsche ~:1d. 
7"~~rocuktionsschädigende WirJrung SOWie jie erhöhte toxlscne Wirkung oel 
K.:ndern bekan:l.t'! 

·L fst Ihnen die umwe!tschädigende Wirk"Ung von Blei und Bleiveroindungen 
bekannt? Ist Ihnen bekannt. daß bei der Altmetallaufoereitung (Einschmelzen) 
Blei. das in Form von Folien dem Altmetall lJeigemischt 1st, au(grund seiner 
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relativ hohen Flüchtigkeit in die Abluft des Schmetzprozcsscs geJMgt und so 
Mens:cllen und Umwelt Ehädigen kann? 

5. Ist Ihnen bekannt. daß "Pormstücke aus Blei und bleihaltige Produkte~ 

Problemstoffe im Sinne deY Verordnung des BMUJF über die Bestim1J1JlUng von 
Problemsroffen(BGBI 77111990) darsteHen, die - nachdem sie die Gewahnwune 
des Haushalts verLassen haben - als gefährliche AbtäIle unter be$onderen 
Vorkehrungen und mit. größerer Umsicht behandelt werden müssen (§ 2 Z 21 
der Verordnung über gefährliche Abfälle. BGEl 49/1991)1 Wie werden 
Blei.flaschenbp~n z.ur Zeit in Österreich entsorgt? Halten Sie diese Art der 
"Entsorgung" für eine schad lose Beseitigung im Sinne des A WG? 

6. Sehen Sie in cer Ausrüstung von Wein- oder Selailaschen mit 
BleiflaschenkaDseln einen Nutzen für die Allgemeinheit.· der als so gewichtig 
und berechtigt einzuschätzen ist. da.ß er das Risiko der Gesundheitsschädiguflg, 
der Schädigung der Nachkommenschaft und die Kontamination und Schädigung 
der Umwelt überwiegt1 Wenn ja. worin besteht dieser Nutzen? 

1. 

8. 

Welche Schritte werden Sie unternehmen. um ein Verbot von 
Bleiflaschenkapseln zu erlassen? Wann kann mit dem verbot von 
BlcifLaschenkapse1n gerechnet werden? Falls Sie ein Verbot von 
Bleiflaschenkapsel..n nicht beabsichtigen. warum nicht? 

Als Sofortmaßnahme bis zum Wirksatnwerden des VerboteS von 
Bleiflaschenkapscln: 

Welche Wamhinweise halten Sie ~ auch falls dies nicht i., Ihre 
Regelungskompetenz fallt-:- auf J~leifl:aschenkapsetn zur Warnung der 
Endverbraucher. insbesonderezB auch in Hinblick auf di.e allenfa.lls mit den 
Flaschenkapscln in Kontah.1 kommenden Kinder. sowie zur Warnung der, 
berutllch mit diesen Flaschenkapseln hantierenden Personen (2:B Gastwirte und 
deren Beschäftigte) ffir erforderlich? Welche Entsorgungshinweise halten Sie 
auf Bleiflaschc:nkapse!n zur Warnung der Verbraucheriinnen und z:um Schutz 
der Umwelt für nötig? Welche Sorfortmaßne..hmen werden Sie bis zum 
Wirksamwerden eines Verbotes fUr Bleii1aschenka-p~ln setzen} 

9. Auf welche Weise haben Sie die der Anfrage beigelegten BIcitlaschenkapseln 
schadlos und ordnungsgemäß entsorgt'? 

Beilage: Bleiflaschenkaoseln 
'. 

_..-'--
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